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§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

 

1. Der Verein führt den Namen „Sportförderverein Feuerblume“. Er soll in das 

Vereinsregister eingetragen werden und danach den Zusatz „e.V.“ führen. 

2. Der Verein wird am 16.05.2014 errichtet.  

3. Der Verein hat seinen Sitz in Pirna/Sachsen. 

4. Der Verein strebt die Mitgliedschaft in den Fachverbänden des Landessportbundes 

Sachsen e.V., deren Sportarten im Verein betrieben werden, an und erkennt deren 

Satzungen und Ordnungen an. 

5. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins 

 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung, und zwar durch Ausübung 

des Sports. Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung sportlicher 

Übungen und Leistungen in fernöstlichen Sportarten.   

Der Verein fördert sowohl den Kinder-, Jugend- und Erwachsenensport, dies sowohl als 

Breitensport als auch im Wettkampfbereich. Die Mitglieder sind berechtigt, am 

regelmäßigen Training und an Wettkämpfen teilzunehmen. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. Die Organe des Vereins (§ 8) üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

4. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 

werden. 

5. Der Verein räumt den Angehörigen aller Nationalitäten und Bevölkerungsgruppen 

gleiche Rechte ein und vertritt den Grundsatz parteipolitischer, religiöser und 

weltanschaulicher Toleranz und Neutralität. 

6. Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon ob sie körperlicher, 

seelischer oder sexualisierter Art ist. 

7. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Der Verein besteht aus  

a. erwachsenen Mitgliedern nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

b. jugendlichen Mitgliedern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

c. Ehrenmitgliedern 

2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand 

entscheidet über den Aufnahmeantrag. Will er dem Antrag nicht stattgeben, entscheidet 

hierüber die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 

3. Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung der Aufnahmegebühr wirksam. 

4. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung verdienstvolle Förderer 

des Vereins in den Verein als Ehrenmitglieder auf Lebenszeit aufnehmen. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
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1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch  

a. Austritt 

b. Ausschluss 

c. Tod 

d. Löschung des Vereins 

2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit 

einer Frist von zwei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. Ein Mitglied 

kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es  

a. schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender 

Weise geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten 

wiederholt verletzt hat oder  

b. mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist 

und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die 

rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat. 

3. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen 

des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher 

mitzuteilen.  

4. Nach Beendigung der Mitgliedschaft bleibt die Zahlungspflicht der bis zu diesem 

Zeitpunkt fällig gewordenen Beträge bestehen. 

5. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile 

aus dem Vermögen des Vereins. Andere Ansprüche eines ausgeschiedenen oder 

ausgeschlossenen Mitgliedes müssen binnen drei Monaten nach dem Erlöschen der 

Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief schriftlich dargelegt und geltend gemacht 

werden. 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

1. Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes, an den  Veranstaltungen 

des Vereins teilzunehmen. 

2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung, den weiteren Ordnungen 

des Vereins sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu verhalten.  

3. Die Mitglieder sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet.  

 

§ 6 Maßregelung 

 

1. Gegen Mitglieder - ausgenommen Ehrenmitglieder - können vom Vorstand 

Maßregelungen beschlossen werden: 

a. wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen bzw. Verstoßes 

gegen Ordnungen und Beschlüsse  

b. wegen Zahlungsrückstandes mit Beiträgen von mehr als einem Halbjahresbeitrag 

/ einem Jahresbeitrag / zwei Jahresbeiträgen trotz Mahnung,  

c. wegen vereinsschädigenden Verhaltens, eines schweren Verstoßes gegen die 

Interessen des Vereins oder groben unsportlichen Verhaltens 

d. wegen unehrenhafter Handlungen 

e. wegen schwerwiegender Verstöße gegen das Verbot von Gewalt entsprechend § 

2.6. 

2. Maßregelungen sind: 
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a. Verweis 

b. befristetes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb sowie an Veranstaltungen des 

Vereins 

c. Ausschluss aus dem Verein 

3. In den Fällen § 6.1. a, c, d, e ist vor der Entscheidung dem betroffenen Mitglied die 

Gelegenheit zu geben, sich zu äußern. Das Mitglied ist zu der Verhandlung des 

Vorstandes über die Maßregelung unter Einhaltung einer Mindestfrist von 14 Tagen 

schriftlich zu laden. Diese Frist beginnt mit dem Tag der Absendung. Die Entscheidung 

über die Maßregelung ist dem Betroffenen per Post zuzusenden. 

4. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Die 

Berufung ist binnen drei Wochen nach Zugang der Entscheidung schriftlich einzulegen. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. Der Bescheid gilt als zugegangen mit 

dem dritten Tag nach Aufgabe der Post an die letzte dem Verein bekannte Adresse des 

Betroffenen. 

5. Das Recht auf gerichtliche Nachprüfung der Entscheidung bleibt unberührt. 

 

§ 7 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge 

 

1. Aufnahmegebühren, Beiträge und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung der 

Höhe nach und hinsichtlich der Fälligkeit beschlossen.  

2. Die Mitgliedsbeiträge sind  Jahresbeiträge und jeweils zum Beginn des Kalenderjahres 

im Voraus fällig. Sie können als Halbjahres- oder Jahresbeiträge bezahlt werden. 

3. Umlagen dürfen nur zur Erfüllung des Vereinszwecks beschlossen werden und zur 

Deckung eines größeren Finanzbedarfs des Vereins, der mit den regelmäßigen 

Beiträgen nicht erfüllt werden kann. Sie dürfen höchstens  1x pro Jahr und grundsätzlich 

nur bis zur Höhe eines halben Jahresmitgliedsbeitrages erhoben werden.  

 

§ 8 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 9 Vorstand 

 

1. Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die 

Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a. die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich 

der Aufstellung der Tagesordnung 

b. die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

c. die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, 

d. die Aufnahme neuer Mitglieder. 

2. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem 

Schatzmeister. 

3.  Die Vorstandsmitglieder vertreten den Verein nach außen jeweils allein. 

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

vier Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins 

sein. Mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die 

Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die 

Mitgliederversammlung sind zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären 
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Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus 

dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder berechtigt, ein Mitglied des 

Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand 

zu wählen. Diese Wahl muss durch die nächstfolgende Mitgliederversammlung bestätigt 

werden. 

5. Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht in direkter Linie miteinander verwandt sein und 

auch nicht beruflich miteinander in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. 

6. Mitglieder des Vorstandes müssen (ausgenommen Gründungsmitglieder) dem Verein 

über mindestens 2 Jahre angehören und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

7. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, 

bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist 

von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 

mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters. 

8. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom 

Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 

Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben. 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 

Angelegenheiten: 

a. Änderungen der Satzung,  

b. die Auflösung des Vereins, 

c. die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder in den Fällen des § 3 Abs. 2 Satz 3, die 

Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von Mitgliedern aus dem 

Verein, 

d. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,  

e. die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 

f. die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge. 

2. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine 

ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.  

3. Teilnahmeberechtigt sind jugendliche und erwachsene Mitglieder sowie Ehrenmitglieder. 

Jugendliche Mitglieder können durch deren Erziehungsberechtige vertreten werden. Im 

Übrigen entscheidet die Versammlung mit einfacher Mehrheit der stimmberechtigten 

Mitglieder über die Zulassung von Gästen zur Versammlung. 

4. Stimmberechtigt sind diejenigen Mitglieder des Vereins, welche zum Tag der 

Versammlung das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

5. Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mittels 

schriftlicher Einladung. Mitglieder, die eine Email-Adresse beim Vorstand hinterlegt 

haben, bekommen die Einladung mittels elektronischer Post. Für den Nachweis der frist- 

und ordnungsgemäßen Einladung reicht die Absendung der Einladung an die dem Verein 

zuletzt bekannte Adresse aus.  

6. Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 

mindestens zwei und höchstens vier Wochen liegen.  
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7. Mit der schriftlichen Einberufung der Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung 

mitzuteilen. Anträge auf Satzungsänderungen müssen bei der Bekanntgabe der 

Tagesordnung wörtlich mitgeteilt werden. 

8. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens 

eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 

Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand.  

9. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die 

erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die 

Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; dies gilt nicht für 

Anträge, die eine Änderung der Satzung, die Auflösung des Vereins oder Änderungen 

der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand haben. 

10. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es 

das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies 

zulassen, ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und die Tagesordnung mit 

der Einladung bekannt zu geben. 

11. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 

Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung 

zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.  

12. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.  

13. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen auf sich vereinen, ist eine Stichwahl durchzuführen. 

14. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln,  

der Beschluss über die Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der 

abgegebenen Stimmen. 

15. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 

Protokoll zu fertigen. Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu 

unterschreiben. 

 

§ 11 Vergütung für die Vereinstätigkeit 

 

1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

2. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltrechtlichen Möglichkeiten 

entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 

Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

3. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. 2 trifft der Vorstand. 

Gleiches gilt über die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

4. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer 

angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist 

die Haushaltslage des Vereins. 

5. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach 

seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 

Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen 

werden. 

6. Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten 

Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden.  
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§12 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke 

 

1. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 

Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 

Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. 

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an den Kreissportbund Sächsische Schweiz-Ostergebirge, der es 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 

anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

Pirna, den 16.05.2014 


